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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1974

Norm

ABGB §43 B

ABGB §183

code civil Art363

Rechtssatz

1. Dem französischen Recht fehlt eine dem Art 109 Weimarer Rechtsverfassung entsprechende Bestimmung über die

Fortführung des Adelsprädikates.

2. Nach französischem Recht verleiht die einfache Adoption dem Adoptierten den Namen des Adoptierenden, sodaß

jener einen Doppelnamen führt. Das Gericht kann jedoch bestimmen, daß der Adoptierte nur den Namen des

Adoptierenden führt.

3. Adelsprädikate (hier: Duchesse d-Elchingen und Princesse del la Moskowa) oder deren Verkürzungen (Ney-

Elchingen-Moskawa bzw. Ney-Elchingen) gehören nicht zum bürgerlichen Namen (hier: Ney).
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